
Konsolen-Set
für Fallrohre
Abwasserfallleitungen aus
SML-Gussrohr müssen jedes
5. Geschoss durch einen
Festpunkt gegen Absacken ge-
sichert werden. Hierfür bietet
jetzt Saint-Gobain Hes Fall-

rohrfertigkonsolen-Sets in den
Nennweiten DN 50, DN 70,
DN 100 und DN 125 an. Die
Sets bestehen aus jeweils ei-
ner feuerverzinkten Fallrohr-
fertigkonsole, zwei Durch-
steckanker M 12, einer Aufla-
gerung mit einvulkanisiertem
Gummi zur Aufnahme der
SML-Fallrohrstütze sowie
zwei Gewindeplatten und
Sechskantschrauben
M 12. Nach der Befe-
stigung der Fallrohr-
fertigkonsole am Bau-
werk wird die Aufla-
gerung ausgerichtet
und angeschraubt. Sie
bietet der Fallrohrstüt-
ze nicht nur Halt, son-
dern verhindert nach

Aussage des Herstellers auch
eine Körperschallübertragung
auf das Bauwerk.
Saint-Gobain Hes GmbH
51149 Köln
Telefon (0 22 03) 9 78 41 06
Telefax (0 22 03) 9 78 42 09
www.saint-gobain-hes.de

Universelles
Verbundrohr
Das Verbundrohr aus dem Te-
ceflex-System ist nicht nur für
Heizungs- und Sanitärinstalla-
tionen geeignet, sondern auch
für Fußboden- und Wandhei-
zungen. Der Aufbau mit ei-
nem dicken PE-X Installati-
onsrohr im Inneren soll das
gefährliche Knicken des Alu-
miniumrohres bei engen Bie-
geradien verhindern. Als Basis
dient ein genormtes PE-X-
Rohr mit einer stumpf ver-
schweißten Aluminiumhülle.
Die Rohrverbindungen werden
mittels Druckhülsentechnik
hergestellt.
Tece GmbH & Co. KG
48269 Emsdetten
Telefon (0 25 72) 92 80
Telefax (0 25 72) 92 81 24
www.tece.de
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